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B e k a n n t m a c h u n g

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. VE7 „Lebensmittelmarkt Panofen“ im Ortsteil Oeding
Satzungsbeschluss und rückwirkende Inkraftsetzung 

Der Rat der Gemeinde Südlohn hat in seiner Sitzung am 08.02.2012 den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Nr. VE7 „Lebensmittelmarkt Panofen“ im Ortsteil Oeding gem. § 10 I BauGB rückwirkend
zum 29.10.2009 als Satzung beschlossen.

Hinweise

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 215 BauGB bezüglich der Fristen für die Geltendmachung der
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie von Mängeln in der Abwägung hingewiesen.
Unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens-

und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das

Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts
geltend gemacht worden sind.

Gleichzeitig wird auf die Fälligkeit und das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen gem. § 44 BauGB
hingewiesen. Danach kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§
39 – 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen
beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des
Kalenderjahres, in dem die oben bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des
Anspruchs herbeigeführt wird. 
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NW) i.d. Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S.666), in der
derzeit gültigen Fassung, eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NW beim
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr
geltend gemacht werden kann, es sei denn
a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht

durchgeführt,
b. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
c. der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder
d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Bekanntmachungsanordnung

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. VE7 „Lebensmittelmarkt Panofen“ im Ortsteil Oeding wird
hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. VE7 „Lebensmittelmarkt Panofen“ im Ortsteil Oeding der
Gemeinde Südlohn mit Begründung liegt ab sofort während der Öffnungszeiten im Rathaus der Gemeinde
Südlohn, - OT Oeding - , Zimmer 1.10, Winterswyker Straße 1, 46354 Südlohn, zu jedermanns Einsicht
öffentlich aus. Der Bebauungsplan tritt gem. § 10 III Satz 4 BauGB rückwirkend zum 25.01.2010 in Kraft.
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Übersichtsplan

Südlohn, 23.03.2012 

Christian Vedder
Bürgermeister

r



Seite 4: Amtsblatt der Gemeinde Südlohn Nr. 17_3 vom 26.03.2012

___________________________________________________________________________

B e k a n n t m a c h u n g

Nachrücken eines Ratsmitglieds

Ratsmitglied Manfred Schmeing hat mit Schreiben vom 18.03.2012 gegenüber dem Bürgermeister als
Wahlleiter erklärt, dass er zum 31.03.2012 sein Ratsmandat niederlegt und damit aus dem Gemeinderat
ausscheidet.

Nach § 45 Abs. 1 KWahlG wird der Sitz nach der Reserveliste derjenigen Partei wiederbesetzt, für die der
ausgeschiedene bei der Wahl aufgetreten ist. Nach der zur Kommunalwahl 2009 von der SPD vorgelegten
Reserveliste wäre Herr Reinhard Funke der nächste Listennachfolger. Dieser hat jedoch am 18.03.2012
schriftlich erklärt, dass er auf die Annahme des Ratsmandats verzichtet und damit die Wahl nicht
annimmt. Entsprechend § 45 Abs. 2 KWahlG rückt als nächster Listennachfolger Frau Barbara
Seidensticker-Beining in den Rat der Gemeinde Südlohn nach.

Südlohn, 26.03.2012 

Christian Vedder
Bürgermeister
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